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Regelwerksstruktur in Deutschland
- Bauvertrag und VOB

Der deutlich überwiegende Teil von Straßen wird in Deutschland mit 
öffentlichen Mitteln finanziert und durch Bauunternehmen im Rahmen von 
Bauverträgen gebaut. Straßenbauwerke sind individuelle, komplexe und 
kostenintensive Bauwerke im öffentlichen Bereich und erfordern damit den 
Abschluss von detaillierten und umfangreichen Bauverträgen.

 Der Bauvertrag ist ein Werksvertrag nach §631 BGB und stellt somit ein 
grundlegendes Dokument für die Bauausführung, Abnahme und 
Mängelansprüche und enthält  
 Rechte und Pflichten der Vertragspartner

 Art, Umfang, Qualität der Bauleistung und den dafür zu zahlenden Preis

 ggf. Regeln zur angemessenen Risikoaufteilung zwischen den Vertragspartnern
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Regelwerksstruktur in Deutschland
- Bauvertrag und VOB

 Festlegung von klaren und einheitlichen Regelungen über die „Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen“ (VOB):
 Regelwerk zur Vergabe und Abwicklung von Bauverträgen

 bei Anwendung Vertragssicherheit für Auftraggeber und Auftragnehmer

 schafft Voraussetzungen für einen geregelten Wettbewerb

 VOB hat keine Gesetzeskraft und muss im Bauvertrag vereinbart werden. Sie ist 
für öffentliche Auftraggeber verpflichtend anzuwenden und geht davon aus, dass 
zur Durchführung von Bauleistungen ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen 
wird. 
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Gliederung der VOB

 Teil A
 Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen – DIN 1960 – (VOB/A)

RECHTLICHES REGELWERK

 Teil B
 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen – DIN 1961 – (VOB/B) 

RECHTLICHES REGELWERK

 Teil C
 Allgemein Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – DIN 18299 bis 18451 –

(VOB/C) 

TECHNISCHES REGELWERK
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Verbindung des 
Allgemeinen mit dem Speziellen

 Die allgemeinen Regelungen der 
ATV enthalten nur die Mindest-
anforderungen, die i.d.R. allein 
nicht die hohen Ansprüche an 
Verkehrsflächen mit öffentlichem 
Verkehr sicherstellen.

 Die Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen (ZTV) 
stellen eine Schnittstelle zwischen 
den allgemeinen und speziellen 
Vertragsbedingungen, deren 
Vereinbarung in den Bauverträgen 
für öffentliche Auftraggeber 
zwingend notwendig ist.
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 Vergabe- und 
Vertragsordnung für 
Bauleistungen (VOB)

 Innerhalb der FGSV 
abgestimmte 
Regelwerke

Allgemeine 
Vertragsbedingungen

Spezielle 
Vertragsbedingungen



Grundsätze für das Aufstellen und 
die Anwendung Technischer Regelwerke

 ARS 26/1980
 Vertragsunterlagen (ZTV, TL, TP) 

� vorformulierte Vertragsbedingungen 

� verbindlich für Vertrag, wenn ausdrücklich als 
Vertragsbestandteil vereinbart

 Richtlinien
� Anleitungen zu Planung, Entwurf, Vorbereitung 

und Abwicklung von Baumaßnahmen

� primär für Straßenbauverwaltungen

 Merkblätter
� alle anderen Regelwerke, die primär weder als 

Vertragsunterlage noch als Richtlinie geeignet 
sind

� können in der sekundären Verwendung 
auszugsweise oder umgestaltet als 
Vertragsbestandteil verwendet werden
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Regelwerke (R)

regeln oder empfehlen wie technische 
Sachverhalte geplant oder realisiert 
werden müssen/sollen/sollten

1.
Kategorie

Vertragsgrundlagen 
(ZTV, TL, TP) 
und Richtlinien
innerhalb der FGSV 
abgestimmt und nach 
Bedarf mit Externen

2. 
Kategorie

Merkblätter und 
Empfehlungen
innerhalb der FGSV 
abgestimmt, von der 
FGSV zur Anwendung 
empfohlen



Heutige Systematik von den 
Technischen Veröffentlichungen der FGSV 

Regelwerke (R) Wissensdokumente (W)

regeln oder empfehlen wie technische 
Sachverhalte geplant oder realisiert 
werden müssen/sollen/sollten

zeigen aktuellen Stand des Wissens 
auf und erläutern wie technische 
Sachverhalte zweckmäßig behandelt 
werden können/worden sind

1.
Kategorie

Vertragsgrundlagen 
(ZTV, TL, TP) 
und Richtlinien
innerhalb der FGSV 
abgestimmt und nach 
Bedarf mit Externen

Hinweise

innerhalb der 
FGSV abgestimmt

2. 
Kategorie

Merkblätter und 
Empfehlungen
innerhalb der FGSV 
abgestimmt, von der 
FGSV zur Anwendung 
empfohlen

Arbeitspapiere

ggf. Zwischenstände,
Auffassung eines 
einzelnen FGSV-
Gremiums
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Einführung und Änderung von Regelwerken mittels 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau

 Einführungsschreiben von Vertragsgrundlagen durch das 
Bundesverkehrsministerium 
(an die Obersten Straßenbaubehörden der Länder)

 Änderungen von Regelwerken 
 durch ARS möglich

 vertraglich verbindlich, nur sofern explizit im Bauvertrag genannt
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Beispiel



Einführung und Änderung von Regelwerken mittels 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau - Beispiele

 ARS 223 / 13 
 Einsatzankündigung von Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität
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Thermomulden Beschicker



Einführung und Änderung von Regelwerken mittels 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau - Beispiele

 ARS 08 / 2019 
 Durchführung von Prüfungen an Straßenbau- und Polymermodifizierten Bitumen
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Einführung und Änderung von Regelwerken mittels 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau - Beispiele

 ARS 08 / 2019 
 Durchführung von Prüfungen an Straßenbau- und Polymermodifizierten Bitumen
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Einführung und Änderung von Regelwerken mittels 
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau

 Erprobungsstrecken zum Einsatz von 
Temperaturabgesenkter Asphalt in 
Verbindungen mit 
Absaugeinrichtungen am 
Straßenfertiger
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BGB Werkvertrag

VOB Teil A

DIN 1960

Allgemeine

Bestimmun-

gen für die 

Vergabe

Vertragsunterlagen
- Vorformulierte 

Vertragsbedingungen 

vorwiegend 

technischen Inhalts

Richtlinien
- Regelungen mit

Anleitungen zur 

Abwicklung von 

Baumaßnahmen

Merkblätter
- alle anderen 

Regelwerke Anlei-

tungen, Hinweise 

Empfehlungen

Rechtliche Regelwerke

ZVB – StB

Zusätzliche 

Vertragsbedingungen 

für die Ausführung 

von Bauleistungen

VOB Teil C

DIN 18299 – DIN 18318

Allgemeine Technische

Vertragsbedingungen

für Bauleistungen

Merkblatt

Empfehlungen

Hinweise

Arbeitspapiere

Checkliste

Arbeitsanleitung

Stellungnahmen

Technische 

Lieferbedingungen

(TL)

Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen

(ZTV)

Technische Regelwerke

VOB Teil B

DIN 1961

Allgemeine Vertrags-

bedingungen für die

Ausführung von Bau-

leistungen

Technische 

Prüfvorschriften

(TP)

Anpassungen über Allgemeine 

Rundschreiben (ARS) jederzeit möglich

R 1
R 2

W 1

W 2

Regelwerke im Straßenbau
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Leistungsbeschreibung 
(Baubeschreibung u. Leistungsverzeichnis)

Besondere Vertragsbedingungen (BV)

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen (ZVB)

Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen… (ZTV)

Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen (VOB/C)

Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung (VOB/B)

Rangfolge 
der verschiedenen Vertragsbedingungen
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Rangfolge bei Widersprüchen im Vertrag (§ 1 (2) VOB/B)

spezifisch für einzelne 
Baumaßnahme

allgemein für jede 
Baumaßnahme



Leistungsbeschreibung 
– allgemein und spezifisch

 § 7 VOB/A – Anforderungen an die Aufstellung der Leistungsbeschreibung

 Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die 
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne 
umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.

 Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflussenden 
Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
…

 Die "Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung" in Abschnitt 0 der Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.
…

 Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe 
(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu 
beschreiben.
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 § 7 VOB/A
(9) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung) 

und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.

Leistungsbeschreibung 
- allgemein und spezifisch
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Bau-
beschreibung

Leistungs-
verzeichnis

Leistungs-
beschreibung

Gliederung (nach HVA B-StB)
(1) Allgemeine Beschreibung 

der Leistung
(2) Angaben zur Baustelle
(3) Angaben zur Ausführung
(4) Ausführungsunterlagen
(5) Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen

 LV-Positionen = 
Teilleistungen mit OZ XX.XX.XXXX

 Beschreibung der Teilleistungen = 
Positionen mit Standardleistungstexten und 
Abrechnungseinheit aus STLK für den Straßen-
und Brückenbau Leistungstexte

 Beschreiben der Besonderen Leistungen



Komplexität des nationalen technischen Regelwerkes

 Baustoffauswahl / Beschreibung der Leistung

 Beachtung der gültigen 

Technischen Regelwerke / 

Merkblätter / Hinweise / 

Empfehlungen
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Komplexität des nationalen technischen Regelwerkes
- Beispiel „Versickerungsfähige Verkehrsfläche“
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Allgemein für die verwendeten 
Gesteinskörnungen

Tragschichten ohne 
Bindemittel

Pflaster



Länderspezifische Ergänzungen zu den
nationalen Regelwerken – ETV-StB-BW

 https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/
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Quelle: https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-
strassenbauverwaltung/



Rechtsgrundlagen

Bautechnik/
Hinweise zur Asphaltbauweise 

- Baustoffe und Baustoffgemische
Erhaltung, Aufgrabung

Leistungsbeschreibung 

- Allgemeine Hinweise
- Aufbau von Asphaltbefestigungen
- Standard-Leistungstexte
- Textbausteine für LV
- Musterbeispiele, auch für besondere Bauweisen oder   
besondere Anwendungen, jedoch nicht für 
temperaturabgesenkten Walzasphalt

weitere Vorschläge und Beispiele
- Muster-Baubeschreibung
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DAV-Leitfaden 
– Ausschreiben von Asphaltarbeiten



Geforderte Inhalte der Leistungsbeschreibung nach den 
ZTV Asphalt-StB

 nach Abschnitt 1.3 der ZTV Asphalt-StB sind in 
der Leistungsbeschreibung zu berücksichtigen:

 Belastungsklasse
 Art der Verkehrsbeanspruchung
 die Asphaltmischgutart und -sorte
 die Bindemittelart und -sorte
 Dicke der Schicht
 Örtliche und klimatische Besonderheiten 

(z.B. Südlage, Waldabschnitt, Gefälle, 
Kreuzungsbereiche, …)



Allgemeine Lesart von zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen (ZTV`n) der FGSV
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 Randstrich
 Die im Text mit Randstrich gekennzeichneten Absätze sind „Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen“ im Sinne von § 1, Nummer 2 VOB, Teil B, wenn die ZTV Bestandteil des 
Bauvertrages sind.

 Kursiv
 Die im Text kursiv gedruckten und nicht mit Randstrich gekennzeichneten Absätze sind 

„Richtlinien“; sie sind vom Auftraggeber bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie 
bei der Überwachung und Abnahme der Bauleistung zu beachten.

 Kleingedrucktes
 Absätze in Kleindruck verweisen auf §§ der VOB/B bzw. auf Abschnitte der ATVen.



Anwendung der RStO bei der 
Festlegung des Oberbaus
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Nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 zweckmäßige 
Asphaltmischgutsorten / Bindemittelsorten 
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Nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 zweckmäßige 
Asphaltmischgutsorten / Bindemittelsorten 

 AC T/B/D Maximalrecycling

 AC 16/22 B SG

 SMA 16 B S

 AC 8/11 D SP

 SMA 8 LA
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Geforderte Inhalte der Leistungsbeschreibung nach den 
ZTV Asphalt-StB – Festlegen der Einbaudicke
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bereits seit dem
ARS 11/2012 



Anwendung des Standardleistungskatalogs
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Auszug aus dem 
STLK LB 113



Anwendung des Standardleistungskatalog
- Inhalte

 Vorarbeiten

 Asphaltschichten

 Bauliche Erhaltung

 weitere Asphaltbauweisen

 sonstige Leistungen
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Anwendung des Standardleistungskatalog
- Beispiel Asphaltbinder nach den H Al ABi, Ausgabe 2015
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 SMA 16 B S

c



Anwendung des Standardleistungskatalogs
- Beispiel Asphaltbinder nach den H Al ABi, Ausgabe 2015

 Anforderung an die Asphaltmischgut-
zusammensetzung und die eingebaute 
Schicht sind in der Baubeschreibung 
aufzunehmen
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► Erstprüfung

► Nachweis, dass Anforderungen der EN bzw. 
TL Asphalt-StB erfüllt werden

► zusammen mit der WPK Vorraussetzung für 
CE-Kennzeichnung des Asphaltmischgutes 

► unabhängig von der konkreten 
Baumaßnahme (nicht 
maßnahmenbezogen)

► Eignungsnachweis

► Nachweis des AN an AG, dass Baustoff 
(Asphalt) für konkrete Anwendung 
(maßnahmenbezogen) geeignet ist 
(Erstprüfung + Erklärung über die Eignung)

► Angaben maßgebend für die Ausführung 
und Abnahme der Bauleistung

Wahl der geeigneten Zusammensetzung durch den 
Auftragnehmer

 Die Wahl der Zusammensetzung des Asphaltes oder auch die Wahl der einzelnen 
Baustoffe obliegt im Allgemeinen dem Auftragnehmer (AN). Der AN hat die 
Eignung des Asphaltmischgutes für den vorgesehenen Verwendungszwecke 
nachzuweisen.
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Wahl der geeigneten Zusammensetzung durch den 
Auftragnehmer

 Erstprüfung / Eignungsnachweis nach den Regelungen der ETV-StB-BW, Teil 3.1
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DAV-Leitfaden
- Ausschreiben von Asphaltarbeiten
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Textbausteine 
für einen beispielhaften 
Aufbau



Ausschreiben von Asphaltarbeiten –
Besonderheiten Baden-Württemberg

 Muster Baubeschreibung
 Maximalrecycling

 Lärmmindernde Asphaltdeckschichten

 Muster Leistungsverzeichnisse für
 Maximalrecycling

 alternative Asphaltbinderschichten

 splittreicher Asphaltbeton

 Herstellung Schichtenverbund

 Gummimodifizierter Asphalt
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten –
Besonderheiten Baden-Württemberg

 Herstellung des 

Schichtenverbundes
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten –
Besonderheiten Baden-Württemberg

 Herstellung des 

Schichtenverbundes
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiele

 Stuttgarter Leistungsbuch
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Quelle: 
https://www.stuttgart.de/leben/bauen/bauprojekte/leistungsbuch/leistungsbuch.php

Falsche Anwendung des FGSV-Regelwerkes



Leistungsbeschreibungen
- Beispiele

 Stuttgarter Leistungsbuch
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Quelle: 
https://www.stuttgart.de/leben/bauen/bauprojekte/leistungsbuch/leistungsbuch.php

Keine ausführliche 
Beschreibung der 
Sonderbauweise



Bauen im Bestand –
Erforderliche Angaben nach den DIN 18299

 DIN 18299

0.2 Angaben zur Ausführung 

…

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden 
dürfen oder müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu 
entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die 
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und 
die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Die Vorinformationen zu z.B. der Beschaffenheit und Zusammensetzung der  

bestehenden/zu erhaltenden Fahrbahnbefestigung ist vom AG bei der 

Ausschreibung zu liefern!
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Bauen im Bestand –
Erforderliche Angaben nach den DIN 18299
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

 beinhaltet Muster für
 Baubeschreibung

 Leistungsbeschreibung

� Planungspositionen

� Ausführungspositionen
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

 Flächendeckende Asphaltverdichtung
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

 Qualitätsüberwachung
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Ausblick Temperaturabgesenkter Asphalt als Regelbauweise

Asphaltbinderschicht a. SMA 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S 
nach Unterlagen des AG herstellen

Anlieferung des Asphaltmischgutes in Thermoisolierten 
Transportbehältern

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32

Einbaudicke = 8 cm

Bindemittel = 10/40-65 A

Grobe Gesteinskörnung = mind. Kategorie C95/1

Fremdfüller = Kalksteinfüller CC 70

Einbau mit Beschicker
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AKTUELL Ab 2025

Asphaltbinderschicht a. SMA 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach 
Unterlagen des AG herstellen

Anlieferung des Asphaltmischgutes in Thermoisolierten 
Transportbehältern

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32

Einbaudicke = 8 cm

resultierendes Bindemittel = 10/40-65 A o. PmB 10/25 VL

Grobe Gesteinskörnung = mind. Kategorie C95/1

Fremdfüller = Kalksteinfüller CC 70

Einbau mit Beschicker



Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
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Quelle: Kapellmann Rechtsanwälte



Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
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Zusammenfassung

 sorgfältige umfassende, detaillierte und widerspruchsfreie 
Leistungsbeschreibung als wesentliche Voraussetzung für klares 
Vertragsverhältnis

 unterschiedliche Einbindung und Anwendung des Technischen Regelwerks

 Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis
 Baubeschreibung nach HVA B-StB gliedern

 Gliederung des LV in Positionen

� Teilleistungen nach ihrer technischen Beschaffenheit und für die Preisbildung in sich 
gleichartig

� Leistungstext mit allen erforderlichen technischen Angaben

� Ausschreiben der Besonderen Leistungen

 Besonderheiten von Baumaßnahmen in Leistungsbeschreibung abbilden

 weitere Hilfestellungen und Informationen im DAV-Leitfaden
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Dipl.-Ing. Sven Gohl

Leonberger Str. 208/1
71063 Sindelfingen

sven.gohl@ml-schwaben.de
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